
 

Richtlinien für die Verleihung  

von Ehrennadeln im  

Schachbezirk 5 Frankfurt e.V. 

 

(Stand: November 2017) 

 

Einleitung 

Dem Schachbezirk Frankfurt steht es zu Mitglieder, die sich in besonderer Weise um den Schachsport 

innerhalb der Bezirksgrenzen verdient gemacht haben, mit einer  

a.  Ehrennadel in Bronze, 

b.  Ehrennadel in Silber, 

c.  Ehrennadel in Gold 

 

zu ehren. 

 

Kriterien zur Verleihung 
Die Verleihung der Ehrennadeln erfolgt einmal im Jahr auf der ordentlichen Mitgliederversammlung. 

Über die Verleihung von Ehrennadeln entscheidet der erweiterte Vorstand auf seiner nächsten Sitzung 

oder per Umlaufverfahren, jeweils unter Beachtung folgender Richtlinien: 

 

a. Die Ehrennadel in Bronze kann an Kandidaten verliehen werden, die eine oder mehrere der folgenden 

Kriterien erfüllen 

 

- mindestens 10 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit auf Vereinsebene 

- mindestens 5 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit im erweiterten Vorstand des Bezirks 

- mindestens dreifacher Titelträger bei Einzelmeisterschaften des Schachbezirks 5 Frankfurt 

 

b. Die Ehrennadel in Silber kann an Kandidaten verliehen werden, die eine oder mehrere der folgenden 

Kriterien erfüllen 

 

- mindestens 15 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit auf Vereinsebene 

- mindestens 10 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit im erweiterten Vorstand des Bezirks 

- Titelträger bei Einzelmeisterschaften auf HSV-Ebene 

 

c. Die Ehrennadel in Gold kann an Kandidaten verliehen werden, die eine oder mehrere der folgenden 

Kriterien erfüllen 

 

- mindestens 20 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit auf Vereinsebene 

- mindestens 15 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit im erweiterten Vorstand des Bezirks 

- Titelträger bei Einzelmeisterschaften auf DSB-Ebene 

 

Der Kandidat muss mindestens in den letzten drei Jahren Mitglied in einem Verein des Schachbezirks 

5 Frankfurt Mitglied gewesen sein. Außerdem soll die ehrenamtliche Tätigkeit nicht länger als fünf Jahre 

zurückliegen. Die gleiche Frist gilt für Titelgewinne. 

 



Antragstellung 
Anträge auf Verleihung von Verbandsauszeichnungen können von jedem Mitgliedsverein durch den 

Vereinsvorstand, sowie von den Mitgliedern des erweiterten Vorstandes gestellt werden.  

 

Der Antrag ist schriftlich oder per E-Mail an den Bezirksvorsitzenden zu richten und muss den Namen, 

die Anschrift, das Geburtsdatum, sowie die Vereinszugehörigkeit des Kandidaten enthalten. Der Antrag 

muss begründet werden. Entsprechende Nachweise müssen dem Antrag beiliegen. Als Nachweis 

können z.B. dienen: Protokolle, Urkunden, Vereinsregisterauszüge, Veröffentlichungen aus den 

Verkündungsorganen des Schachbezirks 5. 


